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Botschaft zum Gesetz betreffend die Anderung des Gesetzes uber die Inkasso-
hilfe fur familienrechtliche Unterhaltsbeitrdge und die Bevorschussung von Kin-
deralimenten (AliG)

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen Botschaft und Entwurf zur Anderung des Gesetzes (iber die In-
kassohilfe fur familienrechtliche Unterhaltsbeitrdge und die Bevorschussung von Kinder-
alimenten (AliG; RB 836.4).

1. Ausgangslage

Mit der Motion von Cornelia Hasler-Roost, Roland Manser, Reto Ammann, Sabina Peter
Kostli und Edith Wohlfender vom 13. Februar 2019 ,Anderung des Gesetzes uber die
Alimenten-Bevorschussung“ wurde der Regierungsrat aufgefordert, das AliG dahinge-
hend zu andern, dass der Anspruch auf Bevorschussung nicht bei Erreichung der Voll-
jahrigkeit des Kindes ende, sondern bis zur Beendigung der Erstausbildung fortdauere.
Der Regierungsrat hat die Beantwortung der Motion vom 4. Februar 2020 an den Gros-
sen Rat Uberwiesen und beantragt, die Motion nicht erheblich zu erklaren. Der Grosse
Rat hat die Motion am 26. Februar 2020 erheblich erklart (64:41 Stimmen). Der Regie-
rungsrat hat dem Grossen Rat demzufolge bis am 26. Februar 2022 eine revidierte Fas-
sung des AliG vorzulegen.

Bei der jetzigen Rechtslage im Kanton Thurgau wird eine Alimenten-Bevorschussung
nur bis zum Erreichen der Volljahrigkeit bezahlt. In den umliegenden Kantonen (z.B.

St. Gallen und Zurich) entfallt dieser Anspruch teilweise erst mit Abschluss der Erstaus-
bildung. Erforderlich bleibt ein gultiger Rechtstitel, wie er bereits vor der Volljahrigkeit
bestanden hat. Im Kanton Thurgau bevorschusst die Wohngemeinde des Kindes die im
massgeblichen Rechtstitel festgelegten Unterhaltsbeitrage nur bis zum Erreichen der
Volljahrigkeit, wenn die Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommen. Ab dem 18. Geburtstag muss das betroffene Kind sein Recht somit selbst ein-
fordern. Entweder muss es beim Sozialamt Unterstlitzung verlangen oder seine Anspru-
che gegenulber seinen Eltern vor Gericht einfordern. Dasselbe gilt fur Pflegekinder, die
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ihre leiblichen Eltern verklagen missen. Hinzu kommt, dass bevorschusste Unterhalts-
beitrdge vom Alimentenglaubiger oder von der Alimentenglaubigerin nicht zurlickerstat-
tet werden mussen. Hingegen sind junge Erwachsene, die von der Sozialhilfe unter-
stutzt wirden, zur Ruckerstattung verpflichtet. Mit der vorliegenden Revision des AliG
wird diese Ungleichbehandlung behoben.

2. Rechtslage

Art. 277 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) bestimmt, dass die Un-
terhaltspflicht der Eltern bis zur Volljahrigkeit des Kindes dauert (Abs. 1). Hat es dann
noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den
gesamten Umstanden zugemutet werden darf, fur seinen Unterhalt aufzukommen, bis
eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann

(Abs. 2). Erfullt der Vater oder die Mutter die Unterhaltspflicht nicht, so hilft eine vom
kantonalen Recht bezeichnete Fachstelle dem Kind sowie dem anderen Elternteil bei
der Vollstreckung des Unterhaltsanspruchs in geeigneter Weise und unentgeltlich

(Art. 290 Abs. 1 ZGB). Das o6ffentliche Recht regelt die Ausrichtung von Vorschiissen
fur den Unterhalt des Kindes, wenn die Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen
(Art. 293 ZGB).

Die Inkassohilfe fur familienrechtliche Unterhaltsanspriiche sowie die Bevorschussung
von Kinderalimenten ist im Kanton Thurgau im AliG sowie in der Verordnung des Regie-
rungsrates zum Gesetz Uber die Inkassohilfe fur familienrechtliche Unterhaltsbeitrage
und die Bevorschussung von Kinderalimenten (AliV; RB 836.41) geregelt. Fur den Voll-
zug der Inkassohilfe und der Bevorschussung sind im Kanton Thurgau die Politischen
Gemeinden zustandig (8 2 Abs. 1 AliG). Ein Anspruch auf Bevorschussung gerichtlich
oder vertraglich festgesetzter familienrechtlicher Unterhaltsbeitrage besteht aus-
schliesslich fur minderjahrige Kinder, sofern die Unterhaltsbeitrége nicht rechtzeitig ein-
gehen (8 6 Abs. 1 AliG).

3. Erlauterung zu den einzelnen Paragrafen

3.1. § 6 Abs. 1 AliG

Es soll eine Angleichung an den Gesetzestext von Art. 277 ZGB stattfinden, indem die
Bevorschussung von Kinderalimenten nach Vollendung der Volljahrigkeit bis zum or-
dentlichen Abschluss der Erstausbildung dauern soll. Bis zum Inkrafttreten des revidier-
ten AliG wird der Regierungsrat diesbeziiglich die AliV anpassen.

3.2. § 11 und § 13 AliG

Die Anderung bietet Gelegenheit, die obsoleten § 11 und § 13 zu streichen.
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4. Inkrafttreten

Die Gesetzesvorlage tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeit-
punkt in Kraft, voraussichtlich per 1. Januar 2022.

5. Finanzielle Auswirkungen der Revision

Es handelt sich bei der Konstellation, dass volljahrige Kinder ohne abgeschlossene
Erstausbildung ihren gesetzlichen oder vertraglich festgelegten Unterhaltsanspruch
nicht erhalten, nicht um ein Massenph@nomen. Der zu erwartende Mehraufwand fiir die
Gemeinden ist daher Uberschaubar. Fir den Kanton entstehen keine Mehrkosten.

6. Antrag

Wir ersuchen Sie, sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Herren, den
Gesetzesentwurf lhrer Beratung zu unterziehen und uns tUber die Beschlisse in tblicher
Weise zu benachrichtigen.

Der Prasident des Regierungsrates

Der Staatsschreiber

Beilagen:
- Gesetzesentwurf des Regierungsrates
- Synopse

3/3



	1. Ausgangslage
	2. Rechtslage
	3. Erläuterung zu den einzelnen Paragrafen
	3.1. § 6 Abs. 1 AliG
	3.2. § 11 und § 13 AliG

	4. Inkrafttreten
	5. Finanzielle Auswirkungen der Revision
	6. Antrag
	- Gesetzesentwurf des Regierungsrates
	- Synopse

